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Zur Arbeit des Public Affairs Ausschusses im EADP

Rückblick und Ausblick

Einführung
Die Arbeit des Public Affairs-Ausschusses ist zu einer zentralen Aufgabe des EADP geworden. Inzwischen beschäftigen sich 15-20 Menschen mit den Fragen der öffentlichen Angelegenheiten des Europäischen Verbandes der Verzeichnisverleger. Allein diese Zahl unterstreicht die wachsende Bedeutung, die zum Beispiel die europäische Rechtsetzung für unser Geschäft hat.

Aktivitäten

Die letzten Monate haben uns allerdings gezeigt, dass sogar 20 Leute in Brüssel nicht ausreichen. Was wir brauchen, sind Menschen, die überall Lobbyarbeit betreiben - 
denn: obwohl wir ein europäischer Verband sind, müssen wir alle zu Hause anfangen. Europäische Politik wird in den heimischen Ministerien entworfen, hier finden die Entscheidungsprozesse statt, und hier muss mit der Vertretung unserer Interessen begonnen werden.

Heute werde ich über mehrere Bereiche berichten, die Verzeichnisverleger interessieren sollten, ich meine damit insbesondere legislative Veränderungen, die mit Sicherheit unsere tägliche Arbeit heute und unsere geschäftliche Zukunft beeinflussen werden.

Datenbankrichtlinie

Die Datenbankrichtlinie trat am 11. März 1996 in Kraft, im Moment steht sie auf dem Prüfstand. Es werden die Erfahrungen der Mitgliedsländer mit der Richtlinie gesammelt. Insbesondere die damals neu installierte Sui-Generis-Regelung hat ja so etwas wie einen Copyrightschutz für Datenbanken eingeführt. Sie schützt Datenbanken, die durch eine wesentliche Investition geschaffen wurden.

Diese Richtlinie stellt einen deutlichen Fortschritt zugunsten der Verzeichnisverleger dar. Ihre Revision gibt uns eventuell die Möglichkeit einer Verbesserung. So wurde beispielsweise der Vorschlag gemacht, ein dem Copyrightzeichen vergleichbares Logo zum erkennbaren Schutz der Datenbanken einzuführen.

Der EADP muss an der Diskussion um die Revision der Datenbankrichtlinie unbedingt weiterhin teilnehmen. Die meisten unserer Mitglieder stellen Informationen zur Verfügung, und sie tun dies mit Hilfe von Datenbanken, die sie häufig selber entwickeln. Hier ist wirksamer Schutz dringend notwendig.

So verdienen die öffentlichen Datenbanken unsere Aufmerksamkeit. Denn auch sie fallen unter den Schutzbereich der Datenbankrichtlinie. Vermieden werden muss ein Widerspruch zu der in der Diskussion befindlichen Richtlinie zum freien Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors (dazu später mehr). Hier sollte der EADP besonders wachsam bleiben und beobachten, in welchem Zusammenhang die Frage der öffentlichen Datenbanken besprochen wird.

PSI

Public Sector Information sollte uns ebenfalls sehr interessieren. Im Juni 2002 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie vor mit dem Titel 

„Verwertung und kommerzielle Nutzung von Dokumenten des öffentlichen Sektors“.

Was muss man sich darunter vorstellen? Dokumente und Informationen des öffentlichen Sektors sollen zu gewerblichen und nicht gewerblichen Zwecken zu niedrigen Preisen zugänglich sein.

Warum interessiert uns das? Die Einträge in unseren Büchern sind rückläufig, die pure Verzeichnisinformation wird weniger wichtig. Service und Zusatzinformationen gewinnen an Bedeutung und sind eine gute Möglichkeit, die Attraktivität der Verzeichnisse zu steigern. Stadtpläne in GelbenSeiten sind dafür bereits ein gutes Beispiel, viele andere Servicemöglichkeiten erschließen sich durch Zugang zu öffentlichen Daten.

In den Vereinigten Staaten trat der „Freedom of Information Act“ 1966 in Kraft, der „Electronic Freedom of Information Act“ folgte 1996. Er garantiert Online-Zugang für jeden zu Public Sector Information. Der Wortlaut ist sehr liberal, und viele Service-Ideen sind neu entstanden. So zum Beispiel GPS, was nur durch den Zugriff auf geographische Daten möglich war. Selbstverständlich gibt es auch Grenzen der Freiheit des Zuganges wie den Datenschutz, die nationale Sicherheit oder das Copyright-Recht. Die Preisgestaltung ist moderat, Profit ist nicht erlaubt, und Exklusivverträge mit einzelnen Unternehmen sind untersagt.

EADP-PAC hat beschlossen, ein Positionspapier zu entwickeln. Es ist wichtig, einen möglichst breiten Zugang zu öffentlicher Information zu erreichen, um den größtmöglichen Mehrwert für Verzeichnisinhalt zu erreichen.

Das Positionspapier wird einerseits ausdrücken, dass wir den Wert einer PSI-Richtlinie sehr hoch einschätzen. Andererseits wird die Forderung nach liberaleren Regelungen deutlich zu machen sein, wie sie noch im Working Paper der Generaldirektion Information Society vorgesehen waren. Nicht nur Dokumente, zu denen ein Recht auf Zugang besteht, sollten umfasst sein, sondern es sollte ein grundsätzliches Zugangsrecht verankert werden, wenn nicht Copyright, Datenschutz oder nationale Sicherheitsfragen entgegenstehen. Die Preisgestaltung sollte sich an den tatsächlichen Kosten orientieren, und wir brauchen eine großzügige Definition des Begriffes der öffentlichen Stelle.

Was können Mitglieder tun? Wir sollten überall intensiv Lobbyarbeit betreiben, zu Hause, bei den Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, beim Rat. Wir sollten für eine liberale Richtlinie streiten. Der aktuelle Vorschlag der Kommission ist bereits zu eng gefasst im Vergleich zum ein Jahr älteren Arbeitsdokument der GD Informationsgesellschaft.

Es eröffnen sich große Chancen, wenn es gelingt, den Begriff „Zugang zu öffentlicher Information“ positiv zu besetzen in der Diskussion. Transparenz für mündige Bürger, Zuwächse für die Internet-Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit mit den USA sollten die Kernbegriffe sein. Nicht Befürchtungen, Chancen sollten im Vordergrund stehen.

Allgemeine Datenschutzrichtlinie

Ein anderes Thema ist die allgemeine Datenschutzrichtlinie aus dem Jahre 1997. Obwohl diese Richtlinie noch nicht in allen Mitgliedsländern umgesetzt worden ist, befindet sie sich bereits im Revisionsprozess, um die Erfahrungen der einzelnen Mitgliedsländer miteinander zu vergleichen.

Grundsätzlich wird zunächst eine Befragung aller Interessierten und Beteiligten durchgeführt, so auch in diesem Falle. Zwar ist die Befragung abgeschlossen, Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Meiner Meinung nach sollte schon jetzt die Lobbyarbeit beginnen. Alles, was mit Datenschutz zu tun hat, berührt uns Verzeichnisverleger. Deshalb wird Stéphanie Verilhac an einem Symposium zum Thema teilnehmen, um danach ein Positionspapier zu entwickeln.

Datenschutz auf dem elektronischen Kommunikationssektor

Zentrales Thema der letzten Monate und Jahre für Verzeichnisverleger war die Datenschutzrichtlinie auf dem elektronischen Kommunikationssektor. Wir müssen uns auf eine Veränderung der Gesetzgebung auf diesem Gebiet einstellen, Stéphanie wird uns später darüber berichten. 

Die elektronischen Verzeichnismedien haben die Situation der persönlichen Daten verändert und verlangen eine Verbesserung des Datenschutzes in Bezug auf die Eintragung in Telefonverzeichnissen. Noch 1987 war die Eintragung in ein Telefonverzeichnis Voraussetzung für die Teilnahme am Telefondienst in Deutschland. Das war vor gerade mal 15 Jahren.

Heute sagt das Telekommunikationsrecht, dass ein Teilnehmer nur im Verzeichnis gelistet werden darf, wenn er dies beantragt.

Das Ergebnis sind weniger vollständige Verzeichnisse.

Der Umfang der Daten von Teilnehmern, die im Telefonbuch gelistet werden, sank zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2002 nach Einführung der OPT-IN-Gesetzgebung in Deutschland um 15%.

Wichtig ist:

· Je höher die Zahl der enttäuschten Benutzer, desto mehr enttäuschte Anzeigenkunden.

· Und dies bedeutet sinkendes Anzeigengeschäft für Verleger.

Rückläufige Geschäftstätigkeit der Verzeichnisverleger zu verhindern, ist die Hauptaufgabe der Lobbyarbeit des EADP.

Vielleicht haben wir zu spät mit unserer Lobbyarbeit gegen die OPT-IN-Regel der Datenschutzrichtlinie begonnen, aber wir haben auch viel gelernt. Lobbyarbeit im Europäischen Parlament alleine reicht nicht. Der Rat und die Kommission müssen unseren Punkt ebenso verstehen. Rat und Kommission waren erfolgreich in ihrer Beeinflussung des Parlamentes, sie konnten letztendlich ihre OPT-IN-Position durchsetzen.

Aber wie wir im Rahmen des Umsetzungsprozesses der Datenschutzrichtlinie gerade lernen, liest jeder Mitgliedsstaat etwas anderes aus der beschlossenen Regelung. So ist im österreichischen Vorschlag für ein Telekommunikationsgesetz von OPT-IN eigentlich keine Rede mehr.  (TEXT DES ENTWURFES)

Stéphanie wird gleich über die konkreten Veränderungen der Situation berichten und die Auswirkungen auf das tägliche Geschäft darstellen.

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch Folgendes herausheben:

Angesichts rückläufiger Eintragungen müssen wir uns neu ausrichten: auf mehr Service als Grundlage für unsere Produkte. Auf vollständige Verzeichnisinformation können wir nicht mehr bauen. Das beste Verzeichnis wird das mit der größten Informationsfülle sein. Das informativste Buch wird Marktführer sein. Es muss attraktiv sein - in Verzeichnissen gelistet zu sein, ist der richtige Weg dahin.

Herzlichen Dank

